
   

 

Antrag 

gemäß § 27 GOG 

der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Karlheinz Kopf, Dieter Brosz, Stefan Petzner,  
Kolleginnen und Kollegen 

im inhaltlichen Zusammenhang mit der Vorberatung der Regierungsvorlage betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesverfassungsgesetz über die Transparenz von 
Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber 
eines periodischen Mediums und ein Bundesgesetz über die Transparenz von 
Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber 
eines periodischen Mediums erlassen und das KommAustria-Gesetz geändert werden 
(1276 der Beilagen) 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Mediengesetz geändert wird 

Der Verfassungsausschuss wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Mediengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Mediengesetzes 

Das Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz-MedienG), 
BGBl. Nr. 314/1981, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 8/2009, wird wie folgt 
geändert 

1. § 25 lautet: 

„Offenlegung 

§ 25. (1) Der Medieninhaber jedes periodischen Mediums hat die in den Abs. 2 bis 4 bezeichneten 
Angaben zu veröffentlichen. Bei periodischen Medienwerken ist dazu im Impressum auch darüber zu 
informieren, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind 
oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Bei Rundfunkprogrammen sind alle diese 
Angaben entweder ständig auf einer leicht auffindbaren Teletextseite zur Verfügung zu stellen oder im 
Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“ binnen eines Monats nach Beginn der Ausstrahlung und im ersten Monat 
jedes Kalenderjahres zu verlautbaren. Auf einer Website sind diese Angaben ständig leicht und 
unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen. Bei wiederkehrenden elektronischen Medien ist 
entweder anzugeben, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar 
auffindbar sind, oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Handelt es sich bei dem 
Medieninhaber um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 152/2001, so können 
die Angaben zur Offenlegung gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Anzugeben sind der Medieninhaber mit Namen oder Firma, Unternehmensgegenstand, Wohnort 
oder Sitz (Niederlassung) und den Namen der vertretungsbefugten Organe des Medieninhabers, im Falle 
des Bestehens eines Aufsichtsrates auch dessen Mitglieder. Darüber hinaus sind für sämtliche der an 
einem Medieninhaber direkt oder indirekt beteiligten Personen die jeweiligen Eigentums-, Beteiligungs-, 
Anteils-, und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben. Ferner sind allfällige stille Beteiligungen am 
Medieninhaber und an den an diesem direkt oder indirekt im Sinne des vorstehenden Satzes beteiligten 
Personen anzugeben und Treuhandverhältnisse für jede Stufe offenzulegen. Im Fall der direkten oder 
indirekten Beteiligung von Stiftungen sind auch der Stifter und die jeweiligen Begünstigten der Stiftung 
offenzulegen. Ist der Medieninhaber ein Verein oder ist am Medieninhaber direkt oder indirekt ein Verein 
beteiligt, so sind für den Verein dessen Vorstand und der Vereinszweck anzugeben. Direkt oder indirekt 
beteiligte Personen, Treugeber, Stifter und Begünstigte einer Stiftung sind verpflichtet, nach 



   

 

Aufforderung durch den Medieninhaber diesem die zur Erfüllung seiner Offenlegungspflicht 
erforderlichen Angaben mitzuteilen. 

(3) Ist eine nach den vorstehenden Bestimmungen anzugebende Person zugleich Inhaber eines 
anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes, so müssen auch die Firma, der 
Unternehmensgegenstand und der Sitz dieses Unternehmens angeführt werden. 

(4) Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines periodischen 
Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des § 2 werden Änderungen 
und Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald sie veröffentlicht sind. 

(5) Für ein Medium im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b und c, das keinen über die Darstellung des 
persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden 
Informationsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, sind nur 
der Name oder die Firma, gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand, sowie der Wohnort oder der Sitz 
des Medieninhabers anzugeben. Abs. 3 und 4 finden auf solche Medien keine Anwendung.“ 

2. In § 27 Abs. 1 wird die Zahl „2 180“ durch die Zahl „20 000“ ersetzt. 

3. § 55 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) § 25 und § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten mit 1. Juli 2012 
in Kraft.“ 

Begründung: 

Zu § 25 Abs. 1 bis 5 und § 27 MedienG: 

Mit den jeweiligen Abänderungen soll lückenlose Transparenz im Hinblick im Hinblick auf jegliche Art 
und rechtliche Ausgestaltung der direkten oder indirekten „Beteiligung“ an einem Medieninhaber 
geschaffen werden. Im Sinne der Verwaltungsökonomie wird dabei an das bestehende System 
angeknüpft: Für die Offenlegung und hierzu auch für die Richtigkeit der dabei gemachten Angaben ist der 
Medieninhaber verantwortlich. Sowohl die Säumnis als auch die Unrichtigkeit und Unvollständigkeit hat 
daher in einem allfälligen Verwaltungsverfahren – wie bisher (vgl. § 27 MedienG) der Medieninhaber zu 
verantworten. 
 


